
Gefahrenkommunikation mit 

Kennzeichnungsetikett und 

Sicherheitsdatenblatt



2

GEFAHRENKOMMUNIKATION

ELEMENTE

Sicherheitsdatenblatt

vom Lieferanten 

bereitgestellt

Kennzeichnungsetikett

auf der Verpackung

Gefahrenkommunikation



 Kennzeichnungsetikett: 

 Allgemeine Anforderungen: CLP-Verordnung

Verordnung (EG) 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen 
inklusive Anpassungen an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt (ATP)

 Spezifische Vorschriften:

 Biozide: Verordnung (EU) 528/2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten

 Pflanzenschutzmittel (PSM): Verordnung (EU) 547/2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Kennzeichnungsanforderungen für Pflanzenschutzmittel

 Anforderungen Sicherheitsdatenblatt: REACH-Verordnung 

Verordnung (EG) 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 
(REACH); modifiziert durch Verordnung (EU) 2015/830

 National: 

 Chemikalien allgemein (REACH&CLP): Loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation 
et l’autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des 
substances et mélanges chimiques
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EINFÜHRUNG
GESETZLICHER RAHMEN



 Einleitung REACH und CLP und Geltungsbereich Laboratorien

 Gesundheitsgefahren

 Chemisch-physikalische Gefahren und Umweltgefahren

 Das Etikett (mit Empfehlung vereinfachtes Kennzeichnungssystem 

im Labor)

 Das Sicherheitsdatenblatt (mit Beispiel und Diskussion)

 Umgang mit Informationslücken 

 Persönliche Schutzausrüstung

 SDK: Lagerung und Abfall

INHALT
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EINFÜHRUNG
UMSETZUNGSFRIST CLP-VERORDNUNG

Stoffe =  

1. Dezember 

2010

Gemische =

1. Juni 2015

Übergangfrist 

bis Juni 2017



 Information über die betreffende Gefahr („auf den ersten Blick“)

 Gefahrenpiktogramme verschiedenen Gefahrenkategorien zugeordnet.

 Piktogramme teilweise nur für die höchsten Gefahrenkategorien einer Klasse
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KENNZEICHNUNGSETIKETT

GEFAHRENPIKTOGRAMME



 Signalwörter geben Ausmaß der Gefahr an

 Zwei Gefahrenausmaßstufen: 

 „Gefahr“: Schwerwiegende Gefahrenkategorien (z.B. Akut Tox., Kat. 1-3)

 „Achtung“: Weniger schwerwiegende Gefahrenkategorien (z.B. Akut Tox., Kat. 4)

 Keine Entsprechung im vorherigen System

 Die bisherigen Buchstabencodes (T, T+, Xn, etc.) entfallen!
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KENNZEICHNUNGSETIKETT
SIGNALWÖRTER



 Gefahrenhinweise (H-Sätze, H = Hazard) sind Gefahrenkategorien zugeordnet: 

„Textaussage zu einer bestimmten Gefahrenklasse und Gefahrenkategorie, die die Art

und gegebenenfalls den Schweregrad der von einem gefährlichen Stoff oder Gemisch 

ausgehenden Gefahr beschreibt.“

 Vergleichbar den “alten” R-Sätzen

 Text und Code der Gefahrenhinweise auch im Sicherheitsdatenblatt
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KENNZEICHNUNGSETIKETT
GEFAHRENHINWEISE



 Sicherheitshinweise (P-Sätze, P = Precautionary) sind meist mehreren Gefahren-

kategorien zugeordnet und einer Gefahrenkategorie sind meist mehrere P-Sätze 

zugeordnet.

 „Textaussage, die eine (oder mehrere) empfohlene Maßnahme(n) beschreibt, um 

schädliche Wirkungen aufgrund der Exposition (Kontakt) gegenüber einem gefährlichen 

Stoff oder Gemisch bei seiner Verwendung oder Beseitigung zu begrenzen oder zu 

vermeiden.“

 Maximal sechs P-Sätze pro Etikett
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KENNZEICHNUNGSETIKETT
SICHERHEITSHINWEISE



Gefahrenhinweis (H) Sicherheitshinweis (P)

2XX Physikalische Gefahr 1XX Allgemein

3XX Gesundheitsgefahr 2XX Prävention

4XX Umweltgefahr 3XX Reaktion

4XX Lagerung

5XX Entsorgung
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KENNZEICHNUNGSETIKETT
KODIERUNG FÜR GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE
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KENNZEICHNUNG VON STANDFLASCHEN

Vereinfachtes Kennzeichnungssystem der DGUV 

für Standflaschen in Laboratorien*
 Piktogramm-Phrasenkombinationen (Komprimierung der H-Sätze)

 Selbstklebe-Etiketten in verschiedenen Größen und Ausführungen

 Zusätzliche Hinweise z.B. “Entwickelt giftige Gase mit Wasser und 

Säure”

* https://www.bgrci.de/fachwissen-portal/themenspektrum/laboratorien/laborrichtlinien/vereinfachtes-kennzeichnungssystem/

DGUV = Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung



 Bis zu drei Piktogramme + Stoffbezeichnung / Flasche 

 Priorisierung – Berücksichtigung physikalische Gefahren und toxikologische Gefahren
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KENNZEICHNUNG VON STANDFLASCHEN



 Selbst (neu) hergestellter Stoff
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KENNZEICHNUNG VON STANDFLASCHEN



 Einleitung REACH und CLP und Geltungsbereich Laboratorien

 Gesundheitsgefahren

 Chemisch-physikalische Gefahren und Umweltgefahren

 Das Etikett (mit Empfehlung vereinfachtes Kennzeichnungssystem 

im Labor)

 Das Sicherheitsdatenblatt (mit Beispiel und Diskussion)

 Umgang mit Informationslücken 

 Persönliche Schutzausrüstung

 SDK: Lagerung und Abfall

INHALT

14



 Kommunikationsmittel für die Verbreitung von Informationen zur sicheren 

Verwendung von Chemikalien innerhalb der Lieferkette vom Hersteller bis zum 

beruflichen Anwender

 Luxemburg: Deutsch oder Französisch

 Kostenlos auf Papier oder elektronisch, ohne vorherige Aufforderung

 Aktualisierungspflicht des Lieferanten

 Anwendungsbedingungen für berufsmäßigen Verwender und 

Risikomanagementmaßnahmen für Gesundheitsschutz, Sicherheit am Arbeitsplatz und 

Schutz der Umwelt 

 Deshalb getrennt von den Chemikalien aufbewahren und zugänglich halten

 Muster-SDB unter: www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/SDB/Muster/Muster.html
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SICHERHEITSDATENBLATT (SDB)
GRUNDLAGEN

Das SDB komplettiert die Angaben des Kennzeichnungsetiketts



Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

 Produktidentifikator

 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 

denen abgeraten wird

 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

 Notrufnummer

Abschnitt 2: Mögliche Gefahren

 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

 Kennzeichnungselemente

 Sonstige Gefahren

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
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SICHERHEITSDATENBLATT
AUFBAU



Luxemburger Notrufnummer

8002 5500

 Kostenlose Notrufnummer (zum Belgischen Giftinformationszentrum (rund um die Uhr))

 Abkommen zwischen Luxemburg und Belgien seit Juni 2015

 Nummer wird im Abschnitt 1.4 des SDB eingetragen. Sobald ein gefährliches Gemisch auf 
den Markt gebracht wurde, müssen Informationen zu dem Stoff auch an das 
Giftinformationszentrum weitergegeben werden.
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GIFTNOTRUF



Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme

 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

 Löschmittel 

 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren

 Umweltschutzmaßnahmen 

 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

 Verweis auf andere Abschnitte
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SICHERHEITSDATENBLATT
AUFBAU
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SICHERHEITSDATENBLATT
AUFBAU

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter 

Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

 Spezifische Endanwendungen

Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / 

Persönliche Schutzausrüstung 

 Zu überwachende Parameter 

 Begrenzung und Überwachung der Exposition

 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

 Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche Schutzausrüstung

 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition



Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

Abschnitt 16: Sonstige Angaben (z.B. Literaturangaben und Datenquellen)
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SICHERHEITSDATENBLATT
AUFBAU



 Neu durch REACH eingeführt

 Stoffe mit Registrierung > 10 t/a (Stoffsicherheitsbericht)

 Expositionsszenarien für alle identifizierten 

Verwendungen (ggf. Verwendungs- und 

Expositionskategorien)

 Enthält spezifische Anwendungsbedingungen und 

Risikomanagementmaßnahmen

 Überprüfung durch nachgeschalteten Anwender:

 Eigene Verwendung abgedeckt?

 Anwendungsbedingungen erfüllt?

 Risikomanagementmaßnahmen angewandt (gleiche oder 

vergleichbare)?
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SICHERHEITSDATENBLATT
ERWEITERTES SDB / EXPOSITIONSSZENARIEN
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ELEMENTE DER GEFAHRENKOMMUNIKATION

Gefahrenkommunikation

Sicherheitsdatenblatt

vom Lieferanten bereit 

gestellt

Kennzeichnungsetikett

auf der Verpackung


